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RS OGH 1982/12/21 5Ob36/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1982

Norm

ABGB §918 IVa

WEG §24 Abs4

Rechtssatz

Bildet eine Garage mit der Wohnung eine wirtschaftliche Einheit, so bezieht sich die Rücktrittserklärung ( vom

Wohnungseigentumsvertrag) hinsichtlich der Wohnung auch auf die Garage, auch wenn hinsichtlich der Garage ein

gesonderter Wohnungseigentumsvertrag abgeschlossen worden war.
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